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I N F O R M A T I O N I0116/17  
 

Beratung Tag Behandlung 
   

Der Oberbürgermeister 23.05.2017 nicht öffentlich 
Betriebsausschuss SFM 20.06.2017 öffentlich 
Stadtrat 17.08.2017 öffentlich 

 
 
 
Thema: Bolzplatz Ottersleben 
 
 

Mit Beschluss-Nr. 1148-034(VI)16 zum Antrag A0127/16 hat der Stadtrat den 

Oberbürgermeister wie folgt beauftragt: 
 
 
„Der Oberbürgermeister wird beauftragt, den Bau eines Bolzplatzes im Stadtteil Ottersleben an 
folgenden Standorten zu prüfen:  
 

 Grünfläche nördlich des Parkplatzes und westlich des nördlichen Sportplatzes des  
VfB Ottersleben, Schwarzer Weg  

 Grünfläche nördlich der Gemeinschaftsschule „Ernst Wille“  

 Knochenpark  

 Areal Heinrich-Wunderling-Straße/Fritz-Hahn-Straße/Walter-Strumpf-Straße“ 

 
Information der Verwaltung 
 
Die Prüfung der Standorte hat folgenden Sachverhalt ergeben: 
 

1. Die Grünfläche Schwarzer Weg am Sportplatz des VfB Ottersleben befindet sich in 
Privatbesitz. 

 
2. Grünfläche nördlich der Gemeinschaftsschule „Ernst Wille“, Adolf-Jentzen-Straße/ 

Frankefelde 
Dieser Standort in einem denkmalgeschützten Bereich und wird von einem nur sehr 
schmalen Fußweg (direkt an der Straße) begrenzt. Die Flächengröße beträgt nur ca. 16 
m x 40 m mit entsprechendem Baumbestand, u.a. auch Spendenbäume.  
 

3. Der Knochenpark Frankefelde ist gemäß Grünanlagensatzung eine geschützte 
Parkanlage mit zahlreichem Baumbestand und ist als Naturdenkmal gekennzeichnet. 
Das Areal wird als Spendenbaum- und Veranstaltungsfläche genutzt. 
 

4. Die Grünfläche Heinrich-Wunderling-Straße/Fritz-Hahn-Straße/Walter-Strumpf-Straße 
wurde am 22.11.2016 von der Stadt veräußert. 
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Im Ergebnis der Prüfung ist festzustellen, dass die Standortvorschläge keine adäquaten 
Flächen zur Errichtung eines Bolzplatzes darstellen.  
 
 
 
 
Andruscheck 
 
 
 
Anlage 
Stadtkartenauszüge Standortvorschläge 
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